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Tarifordnung Tanz 

Elternbeiträge/Semester Gemeindeanteil 0% Gemeindeanteil 5% Gemeindeanteil 10%  

 Berlingen,  Diessenhofen,  Ermatingen  

 Mammern u.a.  Eschenz, Steckborn Salenstein   
 

Tanzlektion à 50 Min. Fr.    200.-  Fr.    190.-   Fr.    180.- 

Tanzlektion à 60 Min. Fr.    240.-  Fr.    230.-  Fr.    220.-  

Tanzlektion à 75 Min. Fr.    300.-  Fr.    290.-   Fr.    280.-  

Tanzlektion à 90 Min. Fr.    360.-  Fr.    350.-  Fr.    340.-  
 

   

 

 

Familienrabatte Wenn zwei Personen aus derselben Familie Instrumental- und/oder Tanz-

unterricht an der Musikschule Untersee und Rhein belegen, wird ein Famili-

enrabatt von 5% gewährt, bei drei Personen derselben Familie erhöht sich 

der Abzug auf 10% und ab vier Personen auf 15%. Zusätzlicher Ensemble-, 

Orchester- und Chorunterricht kann beim Familienrabatt nicht berück-

sichtigt werden. 
 

Zahlungserleichterung Zur Zahlungserleichterung, um höhere Semesterbeiträge in Raten zu zahlen, 

können 1-2 zusätzliche Einzahlungsscheine angefordert werden. 

 

Annullierungsgebühr Bei einem nicht zwingenden Rückzug der Anmeldung zwischen dem Anmel-

determin und dem Beginn eines Semesters wird eine Annullierungsgebühr 

von Fr. 50.-- erhoben! 

 

Mahngebühren Die Tarife der Musikschule Untersee und Rhein sind eng kalkuliert, deshalb 

wird  bei der ersten Mahnung eine Mahngebühr von Fr. 10.- bzw. von  

 Fr.  20.- bei der zweiten Mahnung erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Tarifordnung wurde am 22. November 2010 vom Vorstand der Musikschule Untersee und Rhein ge-

nehmigt und tritt ab 1. Februar 2011 in Kraft. 

 


